
nen Jahr in den Ruhestand ging. Die
Vor- und Nachteile des Wechselmo-
dells halten sich aus seiner Sicht die
Waage. Positiv sei, dass die Kinder
dieChancehätten,eingleich intensi-
ves Verhältnis zu den Eltern zu pfle-
gen und dass die finanziellen Ver-
pflichtungen sichaufVater undMut-
ter verteilten. In der Regel sindbeide
berufstätig, Unterhaltsverpflichtun-
gen entfallen daher. Bei der prakti-
schen Umsetzung sieht Schürmann
dagegen viele Probleme: „DieEltern
müssen für räumliche Nähe sorgen,
zwei Kinderzimmer vorhalten, ihren
persönlichenZeitplannicht nur nach
dem Kind, sondern auch nach dem
des ehemaligen und gegebenenfalls
auch des neuen Partners ausrichten.
Das kostet viel Zeit, Energie und
auchGeld.“

Aus eigener Erfahrung weiß
Schürmann, wie schwierig gerade in
Streitsituationen eine gerichtliche
Entscheidung für oder gegen das
Wechselmodell ist. „Das ist stets ein-
zelfallabhängig. Im Vordergrund
sollten immer die Kinder stehen und
damit die zentrale Frage: Ist für sie so
ein Modell verträglich? Ich kenne
Fälle, da musste ein Kind sogar wö-
chentlich den Kindergarten wech-
seln. Das geht auf Dauer nicht gut“,
sagt Schürmann, der auch Sprecher
des Deutschen Familiengerichtstags
ist. In einemPositionspapier der Kin-
derrechtekommission des Vereins
zum Wechselmodell kritisieren die
Mitglieder, dass es die „Kontinuität
des Kontakts zu beiden Elternteilen
nur zumPreis derDiskontinuität“ für
das Kind gebe. Zwei Zuhause zu ha-
ben könne bedeuten, kein richtiges
Zuhause zu haben.

Jule empfindet das nicht so. Für
sie gibt es keine Erst- oder Zweitad-
resse.Sie fühlt sichbeibeidenEltern-
teilengleichheimisch.Auchwennes
sie mit ihren 15 Jahren jetzt grund-
sätzlich weniger zu Hause hält als
ihre jüngere Schwester. Jule ist gern
mit ihren Freunden unterwegs,
macht Sport. Für ihre Eltern werden
die Gelegenheiten, mit ihr zusam-
men zu sein, immer rarer. Vielleicht
gibtesdeshalbauchmanchmalmehr
Diskussionen darüber als bei ande-
ren Teenagern, wenn sich Jule am
Wochenende verabredenwill.

Als ihreElterndasWechselmodell
beschlossen haben, ist sie nicht ge-
fragtworden.Unddochhätte sie sich
auch im Rückblick keine andere Va-
riante vorstellen können: „Das Beste
daran ist wirklich, dass die Zeit, die
Eltern und Kinder miteinander ha-
ben,sogerechtverteilt ist.“Vielleicht
sogar gerechter als bei mancher in-
takten Familie.

MAUF EIN WORTM

schluss soll es ausreichen, wenn
nur ein Elternteil dem zu-
stimmt. Welches Gewicht hat
der Wille des Kindes vor Ge-
richt?
Der Wille des Kindes ist nicht
entscheidend,aber seinWohl-
ergehen. Kommt es zu einem
Gerichtsverfahren, sollte es
auch angehört werden, wenn
es unter 14 Jahre alt ist. Ab
dem14. Lebensjahr ist dieAn-
hörung verpflichtend. Das
Gericht muss die Aussage des
Kindes würdigen und in seine
Entscheidung mit einbezie-
hen.

Was würden Sie einem Man-
danten raten, der das Wechsel-
modell gegen denWillen der
Kindsmutter gerichtlich durch-
setzen will?
AlsAnwalt istesmeineAufga-
be, das Begehren meines
Mandanten zu ermitteln. Will
er das Kind öfter als nur jedes
zweite Wochenende sehen,
gibt es auch andere Möglich-
keiten als ein wochenweises
Wechselmodell. Die Verein-
barung wird dann als Teil der
Umgangsregelung getroffen.
Man geht kein Risiko ein,
wenn man seine Wünsche
vorbringt. Grundsätzlich steht
und fällt das Wechselmodell
jedoch mit dem Zusammen-
spiel beider Elternteile. Er-
zwingen lässt sich da nichts.
AuchderBGHweist in seinem
jüngsten Beschluss darauf
hin, dass ein Mindestmaß an
Kommunikations-undKoope-
rationsbereitschaft bestehen
muss, um das Wechselmodell
auch gegen den Willen eines
Elternteils anzuordnen.

Ist nach dem BGH-Beschluss
mit einer familiengerichtlichen
Klagewelle zu rechnen?
Eigene Verfahren nur zum
Wechselmodell sind nicht
möglich. Aber die Umgangs-
rechtsstreitigkeiten könnten
durchaus zunehmen.

Wie lange ziehen sich solche
Verhandlungen in der Regel
hin?
Das hängt davon ab, wie
streitbereit die Eltern sind.
Den meisten fehlt die Kraft,
sich durch mehrere Instanzen
zu klagen.

Muss, wer sich nicht kooperativ
verhält, damit rechnen, das
Sorgerecht zu verlieren?
Bisher war der Sorgerechts-
entzug ein eher stumpfes
Schwert, wenn ein Elternteil
das Umgangsrecht des ande-
ren nachhaltig behindert hat.
Beim Wechselmodell da-
gegen ist voneinergleichstar-
ken Bindung des Kindes so-
wohl zum Vater als auch zur
Mutter auszugehen. Hier wä-
re bei einer Übertragung des
Aufenthaltsbestimmungs-
rechts auf nur einen Elternteil
das Kindeswohl weniger ge-
fährdet.

Wie bewerten Sie persönlich
das Wechselmodell?
Aus meiner Sicht profitieren
vorallemdieElterndavon.Die
Kinder halten das einfach nur
aus, sie sind loyal. Ich kenne
Fälle, wo die Kinder täglich
umziehen müssen. Ob ihnen
das guttut, wage ich zu be-
zweifeln.

Interview: Kerstin Hergt

„Die Kinder halten das
einfach nur aus“

Sie verfügen über jahrzehnte-
lange Erfahrung als Fachanwalt
für Familienrecht. Wann sind
Sie in der juristischen Praxis
zum ersten Mal mit demWech-
selmodell konfrontiert worden?
Das war erst in jüngster Zeit.
Die Idee des Wechselmodells
gibt es natürlich schon länger,
doch noch vor fünf Jahren ha-
beneinGroßteilmeinerKolle-
gen und ich es für absurd ge-
halten, dass sich dieses Mo-
dell einmal durchsetzen wür-
de. Es gab zu viele Zweifel an
der praktischen Umsetzung.
Mit erstaunlicher Geschwin-
digkeit sinddieAnsichtennun
umgeschlagen. Heute ist es
etwas Selbstverständliches,
mit Scheidungsmandanten,
die Kinder haben, über dieses
Modell zu sprechen.

Diese Form der Betreuungsre-
gelung wird in Fachkreisen als
Folge des Wandels der klassi-
schen Rollenverteilung gewer-
tet. Vor allem Väterverbände
haben sich in der jüngsten Ver-
gangenheit dafür starkge-
macht. Sind es tatsächlich mehr
die Väter, die das Wechselmo-
dell favorisieren?
Ja, eindeutig. DiemeistenVä-
ter engagieren sich heute
weitaus stärker für ihren
Nachwuchs als vorige Gene-
rationen. Siemöchten intensi-
ver teilhaben am Leben ihrer
Kinder – auch über die Tren-
nung von der Mutter hinaus.
Die Mutter bei der Erziehung
zu entlasten steht bei Eltern,
die sich für das Wechselmo-
dell entscheiden,nicht imVor-
dergrund.

Von Kritikern wird ins Feld ge-
führt, dass die Väter sich mit
dem Modell aus Unterhaltszah-
lungen „herauskaufen“ wollen.
Aber bringt es finanzielle Vor-
teile?
Die Unterhaltslast sinkt tat-
sächlich, vor allem weil beim
Wechselmodell beide Eltern-
teile berufstätig sind.

Ist das Modell nicht ohnehin ein
Modell für Besserverdienende?
InderTatwirdesvorallemvon
mittelständischen Großstadt-
familien praktiziert. Bei Kolle-
gen auf dem Land spielt das
Wechselmodell keine Rolle.
Es erfordert räumliche Nähe
und zwei komplette Infra-
strukturen. Das wiederum
kostet. Sie brauchen bei-
spielsweise zwei eingerichte-
te Kinderzimmer.

Nach wie vor fehlt es in
Deutschland an einer gesetzli-
chen Regelung für das Wech-
selmodell. Die BGB-Vorschrif-
ten zum Sorgerecht sind auf
das traditionelle Residenzmo-
dell ausgelegt. Sollte der Ge-
setzgeber Änderungen vor-
nehmen?
In Sachen Unterhalt muss
nachgebessert werden. Für

das Sorge- und Um-
gangsrecht brau-
chen wir aus mei-
ner Sicht keine zu-
sätzlichen Rege-
lungen. Der
jüngst ergangene
BGH-Beschluss
zum Wechsel-
modell ist hier
eindeutig.

Nach diesem Be-

Wie ist die Regelung
in anderen Ländern?

Bislang ist das Wechselmo-
dell in Deutschland gesetz-
lich nicht geregelt. Doch

der Ruf nach entsprechenden Re-
gelungen wird vor allem seitens
Väterverbänden immer lauter. Sie
beziehen sich dabei in erster Linie
auf eine im Oktober 2015 einstim-
mig vom Europarat beschlossene
Resolution zur „Gleichheit und
gemeinsamen elterlichen Verant-
wortung“. Ziele sind, die Diskrimi-
nierung von Vätern abzubauen,
das paritätische Wechselmodell
in den nationalen Gesetzen zu
verankern und ein Hinwirken auf
einvernehmliche Lösungen der
Eltern zu erreichen. Nach Ansicht
vieler Juristen und Politiker hat
auch der BGH mit seinem Be-
schluss vom Februar zum Wech-
selmodell den Weg für eine ge-
setzliche Klarstellung vorgezeich-
net. In anderen Ländern gibt es
bereits rechtliche Bestimmungen:

▶USA: Familienrecht ist Sache
der einzelnen Staaten. Dabei ist
das gemeinsame rechtliche Sor-
gerecht, bei dem die Kinder zwar
hauptsächlich bei einem Elternteil
wohnen, der andere aber in alle
die Kinder betreffenden wichti-
gen Entscheidungen eingebun-
den wird und ein umfangreiches
Umgangsrecht besitzt, der Regel-
fall. In Kalifornien und einigen an-
deren Staaten ist mittlerweile
auch eine Prüfung der „physi-
schen gemeinsamen elterlichen
Sorge“ Standard. Das Wechsel-
modell mit einer Zeiteinteilung
von fünfzig zu fünfzig gilt als be-
vorzugtes Modell.

▶Australien: 2006 gab es eine
Reform des Kindschaftsrechts,
das nunmehr „eine Kultur der Zu-
sammenarbeit und gleichen Ver-
antwortung beider Eltern“ för-
dern will. Kinder sollen möglichst
viel Zeit bei Mutter und Vater ver-
bringen. Angestrebt ist die ab-
wechselnde Betreuung zu glei-
chen Teilen. Extra darauf speziali-
sierte Familienberatungszentren
geben Hilfestellung bei Abspra-
chen und Organisation. Können
sich die Eltern nicht einigen, wird
das Gericht erst tätig, wenn ein
Schlichtungsversuch vor einer
Schiedsstelle gescheitert ist.

▶Belgien: Das Wechselmodell
wird bereits seit Mitte der Neunzi-
gerjahre nach Einführung des ge-
meinsamen Sorgerechts prakti-
ziert und ist mittlerweile die Re-
gel. Mehr als 30 Prozent der Tren-
nungskinder wechseln zwischen

Vater und Mutter. Ordnet ein Ge-
richt bei Streitigkeiten ums Sor-
gerecht ein anderes Modell an,
muss es ausführlich begründen,
warum das Wechselmodell nicht
infrage kommt.

▶Frankreich: 2002 gab es eine
umfangreiche Sorgerechtsreform,
die vor allem die bis dahin herr-
schende Unverhältnismäßigkeit
beenden sollte, dass mehr als 80
Prozent der Kinder nach der Tren-
nung bei der Mutter blieben und
ein Viertel gar keinen Kontakt
zum Vater hatte. Jetzt schreibt
das Gesetz vor, dass Mutter und
Vater ihre persönliche Beziehung
zum Kind aufrechterhalten müs-
sen und die Bindung an den je-
weils anderen Elternteil zu akzep-
tieren haben. Das Wechselmodell
wird im Gesetz an erster Stelle
der Alternativen zum Residenz-
modell genannt.

▶Skandinavien: In Skandinavien
ist das Wechselmodell der Regel-
fall. In Schweden, wo rund die
Hälfte der sechs- bis neunjähri-
gen Trennungskinder wechselsei-
tig betreut wird, kann das Modell
seit 2006 auch gegen den Willen
eines Elternteils gerichtlich ange-
ordnet werden, ebenso in Norwe-
gen. Studien zufolge wird in Dä-
nemark jedes fünfte Kind nach
der Trennung der Eltern im Wech-
selmodell betreut.

▶Großbritannien: Die Eltern kön-
nen außergerichtlich ein geteiltes
Wohnsitzrecht für das Kind ver-
einbaren. Diese „shared residence
order“ entspricht im Kern dem
Wechselmodell. Kommt eine
solche Vereinbarung nicht
zustande, kann das Gericht
im Rahmen einer Kontakt-
und Aufenthaltsvereinba-
rungsverfügung ein Wechsel-
modell anordnen. Schät-
zungen zufolge
wird das Wechsel-
modell nur in 17
Prozent der Tren-
nungen prakti-
ziert. Im Fall der
Anwendung ist
es Vätern und
Müttern nicht
gestattet, das
Land länger
als einen Mo-
nat zu verlas-
sen, wenn der
jeweils andere
Elternteil nicht
ausdrücklich
zustimmt. kh
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ratungszentren verzeichnen seit
einigen Jahren steigendes Inte-
ressevonElternandieserBetreu-
ungsform. Genaue Zahlen darü-
ber, wie viele Trennungsfamilien
in Deutschland das Wechselmo-
dell praktizieren, gibt es nicht –
vor allem, weil viele Eltern sich
außergerichtlich darauf einigen. Ein
Indiz dafür, dass es in den vergange-
nen fünf Jahren beständig mehr ge-
wordensind, istnichtzuletztdieFülle
an Kommentaren, Diskussionen und
Ratschlägen imNetz zu demThema.

Das im Bürgerlichen Gesetzbuch
verankerte Familienrecht ist auf das
Residenzmodell ausgelegt. Richter
und auch Sachverständige haben
sich auch in jüngster Vergangenheit
noch stark daran orientiert und in
Urteilen gegen das Wechselmodell
vielfach argumentiert, dass Kinder
einen festen Lebensmittelpunkt
unter einer Adresse haben müssten,
umstabileBeziehungenaufbauenzu
können. Entwicklungspsychologi-
scheErkenntnissedarübergibt es in-
des nicht. Für viele Politiker und Ju-
risten ist das Residenzmodell als al-
leinigeOption längstnichtmehrzeit-
gemäß.Sie forderndahereineGeset-
zesreform, wie sie bereits andere
Länder vorgenommen haben, die
auch das Wechselmodell berück-
sichtigt.

Für Jule und Nele ist ihr Lebens-
mittelpunkt das kleine Wohnviertel,
wo die Häuser ihrer Eltern nur fünf
Gehminutenauseinanderliegen.Um
seinen Kindern das Pendeln so kom-
fortabel wie möglich zu machen, hat
Thomas S. ein Haus in der Nähe sei-
ner geschiedenen Frau gemietet, so
brauchtendieSchwesternauchnicht
Kindergarten und Schule zu wech-
seln. Die Kinderzimmer wurden mit
denselben Möbeln ausgestattet wie
bei der Mutter, aber etwas war nach
der Scheidung doch ungewohnt für
dieSchwestern: dieneueFrauander

M
ittwoch ist der beste
Tag der Woche“,
sagt Marco W. (alle
Namensindvonder
Redaktion geän-
dert). Mittwochs

sieht er seine Töchter Emma
(11) und Lisa (9)wieder. Er
macht früher Feierabend,
isstmit ihnen,kontrolliert
ihre Hausaufgaben, er
hört sich an, was sie in
seinerAbwesenheit er-
lebt haben, lacht und
streitet mit ihnen und
bringt sie beide
abends insBett.Das,
was für andere El-
tern ganz normal
ist, nenntMarcoW.
einen „Glücksfall“:
Er darf am Alltag seiner
Kinderteilhaben–zumindestmitt-
wochs,donnerstagsund jedeszweite
Wochenende, das dann auch den
Freitag mit einschließt. Das ist keine
Selbstverständlichkeit für Väter, die
von der Kindsmutter getrennt leben.

Nach Angaben des Statistischen
Bundesamts werden in Deutschland
jährlich rund 160 000 Ehen geschie-
den, 2015waren davon 132 000min-
derjährige Kinder betroffen. Hinzu
kommen Trennungen von unverhei-
rateten Eltern, für die es keine offi-
ziellenZahlengibt.Zwar teilt sichdie
große Mehrheit der Eltern in
Deutschland das gemeinsame Sor-
gerecht auch nach der Trennung,
doch die Kinder bleiben noch immer
in der Regel bei der Mutter wohnen,
während sie den Vater oftmals nur
am Wochenende und in den Ferien
sehen. Für Marco W., der als Selbst-
ständigermit flexiblen Arbeitszeiten
schon während der Ehe viel Zeit mit
seinen Töchtern verbracht hat, wäre
das traditionelle Residenzmodell mit
einem festenWohnsitz für dieKinder
bei der Mutter keine Option gewe-
sen. Schließlich, „nach zähem
Kampf“, wie er sagt, hat er sich mit
seiner geschiedenen Frau außerge-
richtlich, aber mit anwaltlicher
Unterstützung, auf das sogenannte
Wechselmodell geeinigt, bei dem
sichdieElterndieErziehungderKin-
der paritätisch teilen. Marco W. ist
überzeugt, dassdas für ihn, seineEx-
Frau, vor allem aber für die gemein-
samen Töchter die beste Lösung ist.

Beim Wechselmodell wechseln
dieKinder regelmäßig ihrehäusliche
Umgebung. Doch wie ist das für sie,
ständig hin- und herzuziehen? „Das
Packen ist echt nervig“, gesteht die
15-jährige Jule. Sie und ihre
drei Jahre jüngereSchwester
Nelehaben jeweils einePlas-
tikbox, in die jeden Donners-
tag Schulsachen und Klamot-
ten für die ganze folgende
Woche kommen. Da ist nicht

Von Kerstin Hergt

nur der Blick auf den Stundenplan
Pflicht, sondern auch auf dieWetter-
vorhersage. „Doppelt gefüllte Klei-
derschränke haben wir nämlich
nicht“, berichtet Jule. Wenn ausge-
rechnetdieLieblingsjeansvergessen
wird, fließenschonmalTränen.Auch
die Bücher und Arbeitshefte für die
Schule müssen vollständig sein,
dennmalebenwiederbeiderMutter
was abzuholen, obwohl doch eigent-
lich Vater-Woche ist, bringt nur wie-
der Unruhe. Für alle. Und die wollen
KarenundThomasS. unbedingt ver-
meiden. Deshalb haben sie sich für
einWechselmodellmitSieben-Tage-
Frequenz entschieden: Freitags
wechseln die Kinder und ziehen von
einem Elternhaus ein paar Straßen
weiter ins nächste. In der kinderfrei-
en Woche arbeiten Karen und Tho-
mas S. länger,machenÜberstunden,
u m in der Woche, wenn die

Mädchenbei ihnensind, frü-
her zu Hause sein zu kön-
nen. „Arbeit“, sagt Karen
S., „ist auch manchmal
Flucht. Wenn die Kinder
bei ihrem Vater sind, war-
tet ja niemand zu Hause
auf mich.“ Dennoch
schätzt sie ihre Freiräu-
me: „Ich bin eine Woche
Mutter und eine Woche
Single und muss mich
nicht ständig zerrei-
ßen.“ Von anderen ge-

trennt lebendenMüttern höre sie oft,
wie stressig deren Leben sei. „Viele
haben die Erziehung ganz allein an
derBacke,währendandenBesuchs-
tagen beimVater vor allem Spaß an-
gesagt ist.Das istbeiunsnicht so.Wir
kümmern uns umdie Kinder zu glei-
chenTeilen, und zwarmit allem,was
dazugehört“, sagt Karen S.

Früher, als Nele noch kleiner war,
zogen die Kinder alle zwei Tage um.
Eine ganze Woche ohne den jeweils
anderenElternteil sei fürdieJüngere
zu hart gewesen, begründet Mutter
Karen. JuledagegenhabederWech-
sel innerhalb der Woche eher ge-
stresst. Seit drei Jahren nun gilt der
wöchentliche Wechsel. „Insgesamt
ist das weniger hektisch für alle Be-
teiligten“,meintThomasS.Alseszur
Scheidung vor acht Jahren kam und
er aus dem gemeinsamen Haus aus-
zog,war für ihnklar, dasserkeinWo-
chenendpapa sein wollte: „Ich war
immer fürdieKinderda,unddassoll-
teauchweiterhinsosein. Ichhättesie
sogar ganz zumir genommen.“

MarcoW.undThomasS. sindbei-
deMitte vierzig und typischeVertre-
ter einer neuen Vätergeneration, die
sich deutlich stärker in Sachen Kin-
derbetreuung engagiert, als es noch
vor zwei oder mehr Jahrzehnten üb-
lich war. Das Wechselmodell ist in
erster Linie eine Folge dieser verän-
derten Vaterrolle. Anwälte, aber
auch Jugendämter und Familienbe-

Seite ihresVaters.VomerstenTagan
lebte sie mit in dessen Haus. Wenn
die Kinder Vaterwoche haben, ist sie
mitverantwortlich für sie,mischt sich
auch mal in Erziehungsfragen ein.
Karen S. sagt, sie habe damit nie ein
Problem gehabt. Sie würden sogar
regelmäßig miteinander telefonie-
ren, sich über die Mädchen austau-
schen. Überhaupt wird Austausch
großgeschrieben bei Familie S.:
Zwar halten sichMutter undVater in
derWoche, inderdieKinderbeim je-
weils anderen sind, konsequent zu-
rück mit Nachfragen und Anrufen.
Doch wenn es um ernste Themen
geht, treffen sich die Eltern auchmal
zum Vieraugengespräch. „Ohne ein
hohes Maß an Kommunikation und
Kooperation funktioniert das Wech-
selmodell nicht“, unterstreicht Tho-
mas S.

Marco W. sieht das anders: „Seit
unserer Trennung vor zwei Jahren
habe ich so gut wie gar keinen per-
sönlichen Kontakt mehr zu meiner
Ex-Frau. InErziehungssachenticken
wir ähnlich, da ziehenwir am selben
Strang, ohne dass es gro-
ßerAbsprachenbedarf.
Ausgaben für die Kin-
der laufenüber einge-
meinsames Konto, auf
das wir monatlich je-
der einen gewissen
Betrag zusätzlich zum
Kindergeld zahlen
undüberdaswirbeide
verfügenkönnen.Wir
sprechen und sehen
uns höchst selten.“

Totale Distanz
aufbeidenSeiten–funk-

tioniert das wirklich auf Dauer? Die
Familiengerichte haben das Wech-
selmodell als Alternative zum Resi-
denzmodell in der Vergangenheit
eher abgelehnt. Häufigste Begrün-
dung war nach einer 2016 veröffent-
lichten Studie des Wissenschaftli-
chen Dienstes des Deutschen Bun-
destagesvorallem,dassdieElternzu
sehr zerstritten waren. Doch erst in
solchen Fällen kommen die Richter
überhaupt ins Spiel – um zu retten,
was „zumWohl des Kindes“ noch zu
retten ist. Gerade aber wenn perma-
nente Uneinigkeit in Erziehungs-
und Organisationsfragen besteht, ist
dasWechselmodellnachAnsichtvon
Wissenschaftlern wie der Frankfur-
ter Pädagogik-Professorin Kerima
Kostka, die sicheingehenddamitbe-
fasst hat, keine Lösung. Die Kinder
würden zu sehr leiden. Andererseits
hat der Bundesgerichtshof (BGH) in
einer im Februar gefällten Grund-
satzentscheidung zum Wechselmo-
dell betont, dass diese Betreuungs-
variante kein Instrument zur Erzeu-
gung elterlicher Harmonie sei. Nach
dem Beschluss des Familiensenats
können Richter das Wechselmodell
künftig auch gegen denWillen eines
Elternteils anordnen, wenn ein Min-
destmaß an Kooperationsbereit-
schaftbestehtunddieVorteilefürdas
Kind im Vergleich mit anderen Op-
tionen überwiegen.

Befürworter des Wechselmodells,
wie etwa die Nürnberger Familien-
rechtsprofessorin Hildegund Sünde-
rhauf-Kravets, sehen sich durch den
BGH gestärkt. Konfliktsituationen
gebe es auch in Fällen, in denen das
Kind nur bei einem Elternteil leben
würde. Auch dann müssten Vater
und Mutter miteinander kommuni-
zieren, wenn sie das gemeinsame
Sorgerecht hätten, argumentiert die
Juristin. IhrerAnsichtnachkenntdas
Wechselmodell letztlich „keine Ge-
winner und Verlierer“, weil alle Be-
teiligten sich auf Augenhöhe begeg-
neten. Das wiederum trage zumAb-
bau vonKonflikten bei. Deshalb ent-
spreche das Wechselmodell sogar
eher dem Kindeswohl als das Resi-
denzmodell.

Was ist tatsächlich das Beste fürs
Kind?Wenn die Eltern keine Lösung
finden,mussderRichterentscheiden
und ist angehalten, das Kind persön-

lich anzuhören – im Zweifel
auch schon dann, wenn es
noch gar nicht in die Schule
geht.Doch inderPraxis sind
klare Stellungnahmen
selbst bei älteren Kindern
eher die Ausnahme. Kinder
verhielten sich in der Regel
stets loyal gegenüber ihren
Eltern, sagt Heinrich Schür-
mann.

25 Jahre lang war Schür-
mann Familienrichter am
Oberlandesgericht Olden-
burg, bevor er im vergange-

Eine Woche Mama,
eine Woche Papa

Ich bin eine
Woche

Mutter und
eine Woche
Single und
muss mich

nicht ständig
zerreißen.

Trennen sich Eltern, bleiben die
Kinder in der Regel bei der
Mutter und besuchen den
Vater nur gelegentlich. Mit
dieser traditionellen
Rollenverteilung wollen sich
Eltern heute oftmals nicht
mehr zufriedengeben und
entscheiden sich für das
Wechselmodell: Wochen- oder
tageweise pendeln die Kinder –
ein fairer Deal?

Mama
Mi

Mama

Di

Papa
Do

Papa
Fr

Kinder brauchen Mutter und Vater.
Immer mehr Eltern versuchen dies
auch nach der Trennung möglich
zu machen.
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